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gungen begrüßend, den Prozess einer Lösung näherzubringen, sowie Kenntnis nehmend 
von dem dem Generalsekretär am 10. April 2007 vorgelegten Vorschlag der Polisario-
Front, 

 in diesem Zusammenhang die Parteien ermutigend, stärkeren politischen Willen für 
eine Lösung unter Beweis zu stellen, namentlich indem sie erweiterte Gespräche über ihre 
jeweiligen Vorschläge führen, 

 Kenntnis nehmend von den vier unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs 
durchgeführten Verhandlungsrunden und unter Begrüßung der von den Parteien eingegan-
genen Verpflichtung, den Verhandlungsprozess fortzusetzen, 

 den Parteien nahelegend, bei der Umsetzung des aktualisierten Aktionsplans für ver-
trauensbildende Maßnahmen vom Januar 2012 weiterhin mit dem Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten,  

 betonend, wie wichtig es ist, die Menschenrechtssituation in Westsahara und in den 
Lagern in Tindouf zu verbessern, und den Parteien nahelegend, in Zusammenarbeit mit der 
internationalen Gemeinschaft unabhängige und glaubwürdige Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der vollen Achtung der Menschenrechte zu erarbeiten und durchzuführen, einge-
denk ihrer diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen, 

 den Parteien nahelegend, ihre jeweiligen Bemühungen um eine Verbesserung der 
Förderung und des Schutzes der Menschenrechte, einschließlich des Rechts der freien 
Meinungsäußerung und der Vereinigungsfreiheit, in Westsahara und in den Flüchtlingsla-
gern von Tindouf fortzusetzen, 

 in dieser Hinsicht in Anerkennung und unter Begrüßung der jüngsten Maßnahmen 
und Initiativen Marokkos zur Stärkung der in Dakhla und Laayoune tätigen Kommissionen 
des Nationalen Rates für Menschenrechte und der laufenden Interaktion Marokkos mit den 
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 in Bekräftigung seiner vollen Unterstützung für die Sonderbeauftragte des General-
sekretärs für Westsahara und Leiterin der MINURSO, Kim Bolduc, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 13. April 2015 
(S/2015/246), 

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referen-




